
Betreibungsamt Betreibung Nr.

Einschreiben

Pfändungsankündigung

Schuldner:

Auf Verlangen des Gläubigers:

Vertreter:

wird am vormittags/nachmittags Uhr

in der Wohnung des Schuldners

für den Forderungsbetrag von Fr. nebst Zins zu % seit

und die Kosten die Pfändung vollzogen.

Der Schuldner wird hiermit auf die nachstehenden Vorschriften des Bundesgesetzes über Schuldbe
treibung und Konkurs aufmerksam gemacht:

Art. 91 Der Schuldner ist bei Straffolge verpflichtet:
1. der Pfändung beizuwohnen oder sich dabei vertreten zu lassen (Art. 323 Ziff. 1 StGB);
2. seine Vermögensgegenstände, einschliesslich derjenigen, welche sich nicht in seinem Gewahrsam befinden, sowie seine Forderungen und Rechte

gegenüber Dritten anzugeben, soweit dies zu einer genügenden Pfändung nötig ist (Art. 1 64 Ziff. 1 und 323 Ziff. 2 StGB).
Bleibt der Schuldner ohne genügende Entschuldigung der Pfändung fern und lässt er sich auch nicht vertreten, so kann ihn das Betreibungsamt durch die
Polizei vorführen lassen. Der Schuldner muss dem Beamten auf Verlangen Räumlichkeiten und Behältnisse öffnen. Der Beamte kann nötigenfalls die Poli

O
zeigewalt in Anspruch nehmen.

Art. 96 Der Schuldner darf bei Straffolge (Art. 169 StGB) ohne Bewilligung des Betreibungsbeamten nicht über die gepfändeten Vermögensstücke verfü
gen. Der pfändende Beamte macht ihn darauf und auf die Straffolge ausdrücklich aufmerksam.
Verfügungen des Schuldners sind ungültig, soweit dadurch die aus der Pfändung den Gläubigern erwachsenen Rechte verletzt werden, unter Vorbehalt der
Wirkungen des Besitzerwerbes durch gutgläubige Dritte.

Unpfändbarkeit

Die gesetzlichen Vorschriften über die Unpfändbarkeit von Sachen und Rechten: siehe auf der Rückseite. Wegen Verletzung dieser Bestimmungen hat sich
der Schuldner innerhalb 10 Tagen nach Zustellung der Abschrift der Pfändungsurkunde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren, ansonst ange
nommen wird, dass er mit der Pfändung einverstanden sei.

Ort und Datum Betreibungsamt

8.96 60000 34719



Auszug aus dem Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs

Art. 92 Unpfändbar sind:
1. die dem Schuldner und seiner Familie zum persönlichen Gebrauch

dienenden Gegenstände wie Kleider, Effekten, Hausgeräte, Möbel,
oder andere bewegliche Sachen, soweit sie unentbehrlich sind;

2. die religiösen Erbauungsbücher und Kultusgegenstände;

3. die Werkzeuge, Gerätschaften, Instrumente und Bücher, soweit sie für
den Schuldner und seine Familie zur Ausübung des Berufs notwendig
sind;

4. nach der Wahl des Schuldners entweder zwei Milchkühe oder Rinder,
oder vier Ziegen oder Schafe, sowie Kleintiere nebst dem zum Unter
halt und zur Streu auf vier Monate erforderlichen Futter und Stroh,
soweit die Tiere für die Ernährung des Schuldners und seiner Familie
oder zur Aufrechterhaltung seines Betriebes unentbehrlich sind;

5. die dem Schuldner und seiner Familie für die zwei auf die Pfändung fol
genden Monate notwendigen Nahrungs- und Feuerungsmittel oder die
zu ihrer Anschaffung erforderlichen Barmittel oder Forderungen;

6. die Bekleidungs-, Ausrüstungs- und Bewaffnungsgegenstände, das
Dienstpferd und der Sold eines Angehörigen der Armee sowie die
Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände und die Entschädigung
eines Schutzdienstpflichtigen;

7. das Stammrecht der nach den Artikeln 516 - 520 des Obligationen
rechts bestellten Leibrenten;

8. Fürsorgeleistungen und die Unterstützungen von Seiten der Hilfskran
ken- und Fürsorgekassen, Sterbefalivereine und ähnlicher Anstalten;

9. Renten, Kapitalabfindung und andere Leistungen, die dem Opfer oder
seinen Angehörigen für Körperverletzung, Gesundheitsstörung oder
Tötung eines Menschen ausgerichtet werden, soweit solche Leistun
gen Genugtuung, Ersatz für Heilungskosten oder für die Anschaffung
von Hilfsmitteln darstellen;

9a. die Renten gemäss Artikel 20 des Bundesgesetzes über die Alters- und
Hinterlassenenversicherung, oder gemäss Artikel 50 des Bundesgeset
zes über die Invalidenversicherung, die Leistungen gemäss Artikel 12
des Bundesgesetzes vom 19März 1965 über Ergänzungsleistungen
zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung sowie die Lei
stungen der Familienausgleichskassen;

10. Ansprüche auf Vorsorge- und Freizügigkeitsleistungen gegen eine Ein
richtung der beruflichen Vorsorge vor Eintritt der Fälligkeit;

11. Vermögenswerte eines ausländischen Staates oder einer ausländi
schen Zentralbank, die hoheitlichen Zwecken dienen.

Gegenstände, bei denen von vornherein anzunehmen ist, dass der Über
schuss des Verwertungserlöses über die Kosten so gering wäre, dass sich
eine Wegnahme nicht rechtfertigt, dürfen nicht gepfändet werden. Sie sind
aber mit der Schätzungssumme in der Pfändungsurkunde vorzumerken.
Gegenstände nach Absatz 1 Ziffern 1 - 3 von hohem Wert sind pfändbar;
sie dürfen dem Schuldner jedoch nur weggenommen werden, sofern der
Gläubiger vor der Wegnahme Ersatzgegenstände von gleichem Ge
brauchswert oder den für ihre Anschaffung erforderlichen Betrag zur Verfü
gung stellt.
Vorbehalten bleiben die besonderen Bestimmungen über die Unpfändbar
keit des Bundesgesetzes über den Versicherungsvertrag (Art. 79 Abs. 2
und 80 WG), des Urheberrechtsgesetzes vom 9Oktober 1992 (Art. 18
URG) und des Strafgesetzbuches (Art. 378 Abs. 2 StGB).

Art. 93 Erwerbseinkommen jeder Art, Nutzniessungen und ihre Erträge,
Leibrenten sowie Unterhaltsbeiträge, Pensionen und Leistungen jeder Art,
die einen Erwerbsauafall oder Unterhaltsanspruch abgelten, namentlich
Renten und Kapitalabfindungen, die nicht nach Artikel 92 unpfändbar sind,
können soweit gepfändet werden, als sie nach dem Ermessen des Betrei
bungsbeamten für den Schuldner und seine Familie nicht unbedingt not
wendig sind.
Solches Einkommen kann längstens für die Dauer eines Jahres gepfändet
werden; die Frist beginnt mit dem Pfändungsvollzug. Nehmen mehrere
Gläubiger an der Pfändung teil, so läuft die Frist von der ersten Pfändung
an, die auf Begehren eines Gläubigers der betreffenden Gruppe (Art. 110
und 111) vollzogen worden ist.
Erhält das Amt während der Dauer einer solchen Pfändung Kenntnis
davon, dass sich die für die Bestimmung des pfändbaren Betrages mass
gebenden Verhältnisse geändert haben, so passt es die Pfändung den
neuen Verhältnissen an.


